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Der Landrat
Amt für zentrale Dienste und Finanzen - 
Abt. 10.1

Vorlagen-Nr.
0026/2015

   

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin TOP

Haushaltsausschuss 17.02.2015

Kreisausschuss 19.02.2015

Betreff:

Aufwandsentschädigung für den medienpädagogischen Berater für den Landkreis Witt-
mund

Sachverhalt:

Die  Niedersächsische  Landesschulbehörde  hat  Herrn  ter  Haseborg,  Lehrer  am  Internats-
gymnasium Esens, ab dem 01.08.2013 mit den Aufgaben eines Medienpädagogischen Bera-
ters für den Landkreis Wittmund beauftragt. Für diese Tätigkeit wird Herr ter Haseborg mit 8
Unterrichtsstunden pro Woche von seiner Lehrverpflichtung freigestellt. In Ausübung seiner Be-
ratertätigkeit entstehen ihm Kosten für Dienstreisen zu allen Schulen und Kindertagesstätten im
Landkreis Wittmund sowie Sachaufwendungen für Büroartikel oder Bewirtung bei Besprechun-
gen. 

Der Landkreis ist gem. § 108 NSchG dazu verpflichtet, die Versorgung der Schulen mit audiovi-
suellen Medien zu koordinieren; im Benehmen mit der Schulbehörde hat er eine mit der Durch-
führung dieser Aufgabe geeignete Fachkraft damit zu beauftragen. Vor diesem Hintergrund hat
der Landkreis Herrn ter Haseborg die Aufwendungen zu ersetzen, die ihm durch seine Tätigkeit
als medienpädagogischer Berater innerhalb des Kreisgebietes entstehen; für Dienstreisen au-
ßerhalb des Kreisgebietes erhält er eine Erstattung von der Landesschulbehörde.

Zur Abgeltung der in Rede stehenden Kosten ist beabsichtigt, Herrn ter Haseborg mit Beginn
diesen Jahres monatlich eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 105,-- € zu zahlen. Hinsichtlich der
Höhe hat man sich an der Aufwandsentschädigung für den Leiter des Kreismedienzentrums
orientiert. Auf die Vorlage-Nr. 0025/2015 wird verwiesen. Hierbei ist zu beachten, dass seiner-
zeit der Leiter des Medienzentrums gleichzeitig Aufgaben des Medienpädagogischen Beraters
mit wahrgenommen hat und er zudem eine wichtige Schnittstelle zwischen den Schulen und
der kreiseigenen EDV-Abteilung in Fragen des schulpädagogischen Netzes ist. Nach Ablauf ei-
nes Jahres soll überprüft werden, ob diese Pauschale der Höhe nach angepasst werden muss. 

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen

keine keine keine

1260,- € jährlich € €

Haushaltsmittel
Produktkonto: 2.4.3.01.020.4411000 sind im Haushaltsplanentwurf 2015 einge-

plant (Deckungskreis)
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Beschlussvorschlag: 

An den medienpädagogischen Berater des Landkreises Wittmund wird eine monatliche Auf-
wandsentschädigung i.H.v. 105,-- € gezahlt. An Herrn ter Haseborg, der diese Aufgabe gegen-
wärtig wahrnimmt, wird diese Aufwandsentschädigung rückwirkend ab dem 01.01.2015 ge-
zahlt.
 
 
Wittmund, den  04.02.2015 Abstimmungsergebnis:

Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.:

gez. Stigler (Amtsleiter) Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  

Anlagenverzeichnis:
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